
Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Neutrebbin 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Neutrebbin vom 26.03.2009: 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20090326/Ö10 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin beschließt, dass der ehrenamtliche 
Bürgermeister der Gemeinde Neutrebbin und der Amtsdirektor des Amtes Barnim-
Oderbruch, Herr Karsten Birkholz, an den Gesellschaftsversammlungen der WBG 
teilnehmen und dort die Gemeinde Neutrebbin vertreten.  
Gleiches gilt im Vertretungsfall für den Stellvertreter Herrn Mielenz als 
Gemeindevertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters und des Amtsdirektors. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       13       davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......13........   Dagegen: .....0...... Enthaltung: ......0........ 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20090326/Ö11 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt die Geschäftsordnung der Gemeinde 
Neutrebbin. 
Die Geschäftsordnung ist untrennbarer Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   13     davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ...0....... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......13.......   Dagegen: ....0....... Enthaltung: ........0...... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20090326/Ö12 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt die Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Neutrebbin. 

 



Die Entschädigungssatzung ist untrennbarer Bestandteil dieses Beschlusses.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:    13    davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .....0..... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .....12......   Dagegen: ...1........ Enthaltung: .....0.... 
 
 
 
 
 

 


